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erhoben »erben, »erben gum Capital gefcplagen unb als
©inlagc berechnet.

§ 11. $ur Seitung ber ©efdjäfte wählt bie ©enoffen«
fetjaft einen Sßorftonb, beftefjenb aus fect)ê äRitgliebern nnb
einem ißräfibenten.

Dem ißorftanb in {einer ®efammtf)eit liegt ob:
a) lieber bas 2Bo£)l nnb ©ebeifjen ber ®enoffenfeijaft

jit »ad)en;
b) ißaffcnbeS iöauterroin unter 33orbef)alt ber ©encf)*

utigung burd) bie ^auptoerfammlung ju erwerben;
c) ©eeigncte (Baupläne unb Deotfe ju berfdjaffen;
d) Den gefeplicpenS3orfd)riftcn bezüglich fauf, ÜRictpe,

Dîiicffauf :c. ©enüge jn tpun.
§ 12. Die aJittglicber beS SSorftanbeS beforgen ifjre

SlmtSgefcpäfte unentgeltlich ; allfällige (BaarauSlagen tonnen
allerbingS in (Rechnung gebradjt »erben.

§ 13. Der Çauptïaffier l)at eine näher ju beftimmenbe
Kaution jn leiften. @r begießt für feine (Bemühungen eine

©ntfcpäbigung oon $». 300.
§ 14. Die SlmtSbauer beS (BorftanbeS beträgt j»ei

$al)rc mit 5Bicber»äf)lbarfeit, btefenige beS IpauptfaffierS
eine unbeftimmte 3cit.

§ 15. Die |)auptoerfammlung finbet jährlich orbent«

licper SBcife j»ci ORal, außeroi'bcntlicper SBeife fo oft ftatt,
als es bie Umftänbe erforbern.

Der (Befud) berfefben ift für bie SOîitglieber obliga«
torifet). Unentfrfjnlbigte Slb»efcnf)eiten »erben mit $r. 1

gebüßt.
§ 16. ©ämmtlicpe (Bau«, SanalifationS«, ©infricbuugS«

unb SBegarbeiten ftnb nad) erfolgter SluSfcpreibung an (8e=

rufslcute, bie ber ©efellf cl)aft angehören, im Sittorb

jn oergeben.
§ 17. (Rur ganz gute unb folibe Slrbeit barf ange--

nommen »erben.
§ 18. Qebem §auS foil ein entfprecpenbeS ©tiief

©rnnb unb (Boben als Ipof unb ©arten beigegeben »erben.
Die ©röße beS Utnfe£)»uugS richtet fid) nad) ben (Boben«

pfeifen.
§ 19. ©obalb ein ober mehrere Käufer erftellt finb,

follen biefclben unter bie ÜRitglieber ber ©enoffenfepaft, bie

»enigftenS feit einem halben Qapre berfelbcn angehören unb
fid) jur Uebernahmc eines IpaufeS angemelbet haben, oer«
looSt »erben.

§ 20. Sein 2Ritgtieb barf mehr benn ein £>anS oon
ber ©cnoffcnfdjaft erwerben.

§ 21. Die Ipauptoerfammlung behält fiöh baS (Recpt
ber tpingabe cor; b. h- baS relatioe fKefjr ber SInwefenben
entfdjeibet je»eilen, ob baS §auS ber burd) baS 8ooS be«

Zeichneten {ßcrfönlicpfeit übergeben »erben foil.
§ 22. SBer ein ÇauS oon ber ©enoffenfepaft über«

nimmt, hat bie ganze Sauffumme à 6 (ßrojent ju oerjinfen.
2 (Prozent »erben bem (Betreffenben als Slmortifation ber

Sauffutnine ju gut gcfd)rieben. Die übrigen 4 i)3rojent
follcn jur 33erjinfung ber Spareinlagen unb jur (Beftreitung
ber (BerroaltungSloften oenoenbet »erben.

§ 23. Die ®enoffenfd)aft garantirt ben ©inlegern
einen $al)reSjiiiS oon 31/2 ^vojent ihrer ©inlagen. Die
(Berjinfung finbet nad) ber in §§ 9 unb 10 hieroor ange«
gebenen Söeife ftatt.

§ 24. §at ber Säufer burd) jährlid)e Slmortifation
in ber angegebenen Söeife einen Drittel ber Sauffutnme ge«

tilgt, fo »irb baS tpeimwefen im ©runbbud) auf feinen
(Ramen eingetragen.

(Bis auf biefert ^eitpuntt befteht jwifchen bem Ucber«

nehuier ein 2Rietf)c3oerbältniß, baS burd) einen gegenfeitigen
(ReoerS j»ifd)en ben Parteien feftgeftellt »irb.

§ 25. (Bezahlung ber ©emeinbe« unb ©taatsfteucr,

fo»ie beS SOSafferjinfeS unb ber löranbaffefuranj liegt bem

ÜRietper refp. Säufer ob. ©benfo hat er für einen ge«

eigneten Untermiether ju forgen, »eitn er geneigt ift, einen

fold)en ju fiep in'S IpauS jn nehmen.
§ 26. Slllfälligc Reparaturen finb auf Soften beS

UebemehmcrS auszuführen.
§ 27. ©0 lange nid)t ein Drittel amortifirt ift,

bleibt baS IpauS @igcntf)um ber @cnoffenfd)aft unb fann
unter Umftänbcn an bicfelbc abgegeben »erben nad) bem

jeiociligen ©cpapungSmertf).
§ 28. $ft baS §auS in aller $orm einem Säufer

Zugefertigt, fo bleibt baSfelbe als Unterpfanb für ben (Reft
ber .Ç>t)potl)ef haften, (Berjinfung unb Slmortifation »erben
in gleid)er SBeifc fortgefe^t bis jur gänzlichen Slbzaplung.

§ 29. Der ©igentljümer eines Kaufes barf bie ju
©unften ber ©enoffenfd)aft aufhaftenbe Çhpothef ju jeber
3eit fünben unb abbezahlen, ©ine Slnffünbung barf aber

oon Seite ber ©enoffenfdjaft nicht erfolgen; eS fei benn,
baß eine 8iquibation beS oorhanbenen Vermögens befii)loffen
»erbe.

§ 30. Die ©enoffenfehaft barf unter Umftänben eine

£t)pothcï auf iljre erfteüten Käufer aufnehmen. 97ur barf
biefelbe bie ^älfte ber ©rnnbfteuerfdjahnng nid)t überfteigen
unb ber 3'»^ barf nid)t mehr als 4 Prozent betragen.

§ 31. Slupöfung ber ®enoffcnfd)aft unb 2iquibation
beS Vermögens tann ftattfinben, »enn jiuet Drittel ber

©timmberedjtigten eS oerlangen.
§ 32. Diefe Statuten treten fofort nad) Sinnahme

be:felben burch bie |)auptoerfammlung in Sraft.

^lusftclluna 6er 6eutfd)en .&unftfd}mte6e=
21rbeitert in âarlsrut^e-

3m Dezember oorigen 3"1)k3 befanntlid) ber
93abifd)e Sunftgc»erbe«S3crein ein ißreiSauSfdjreiben für
ausgeführte Sunftfd)tnicbe« ©egenftänbe nad) allen Dielen
DeutfehlanbS ergehen (äffen. 5Rad) ber 00m 3<mtralocr«
banb beutfeher Sunftge»erbe«33ereinc angenommenen fRorm
für i}3rciSauSfd)reibcn »ar ber SSerein oerpf!id)tet, bie ein«

gegangenen Slrbeiten öffentlich anSjuftellen. Da bie 00m
©rophci'jog als SluSftcllungSraum überlaffene Orangerie
ben erforberlichen ißlah gemährt, »nrbe befcploffen, mit ber
SluSftciluiig ber Sonlurrenzgegenftänbe eine foldje oon ©nt=
»ürfen, SBertzeichnuugen, Slufnahmen unb ißublifationcn zu
oerbinben, fomeit biefclben auf bie ©d)miebcfunft (Bezug
haben. UeberbieS »urben eine Sinzahl oon außer SBettbe«

»erbung ftehenben mobernen ©djmiebcarbeiten aus ißrioat«
befth mit in bie SluSftellnng aufgenommen b hufS 23erool(«

ftänbigung berfelben unb ein S3orfd)lag beS SibliotbefarS
ber großhet'Zogl- 8anbeS«®e»crbehalle, bie Sunftfdjmiebe«
Dccpnif an ber §anb einzelner, befonberS zu biefem 3»cde
angefertigter SlrbeitSftücfe oorjuführen, »urbe ebenfalls zur
SluSführung gebracht.

©0 ift benn eine üollfiänbige fÇadjauSftellung, eine

©pezial«3lnSftellung ber Sunftfihmiebe=2;echnif entftanben,
»elcpe ein umfangreiches unb belebrenbcS ®ilb z» geben
oermag über ben bermaligen ©tanb ber beutfepen Suuft«
fcpmiebe«Ded)nif.

Die elfte Sibtheilung, bie ausgeführten Slrbeiten um«
faffenb, zählt ungefähr 60 Slusfteller mit über 300 ein«

Zclnen, zum SDheil fchr großen unb ftattlicpcn Objeften.
Unter ben größeren ©egenftänben finb eS Dfmre unb Dhüren,
UmfaffungS«, öalfott«, ©rab« unb Dreppengclänber, Dßür-
feufter unb Oberlicptgitter, Sanbelaber, Ofenfd)irme, (Blumen«
tifepe, Sronleucpter, Saternen, SBanbarme unb SluSpänge«
fcpilber aller Slrt. SSon Heineren ©aepen finb oertreten:
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erhoben werden, werden zum Kapital geschlagen und als
Einlage berechnet.

tz 11. Zur Leitung der Geschäfte wählt die Genossen-
schaft einen Vorstand, bestehend aus sechs Mitgliedern und
einem Präsidenten.

Dem Vorstand in seiner Gesammtheit liegt ob:
n) Ueber das Wohl und Gedeihen der Genossenschaft

zu wachen;
d) Passendes Bauterrain unter Vorbehalt der Gench-

migung durch die Hauptversammlung zu erwerben;
o) Geeignete Baupläne und Devise zu verschaffen;
à) Den gesetzlichen Vorschriften bezüglich Kauf, Miethe,

Rückkauf :c. Genüge zu thun.
tz 12. Die Mitglieder des Vorstandes besorgen ihre

Amtsgeschäfte unentgeltlich; allfällige Baarauslagen können

allerdings in Rechnung gebracht werden.
K 13. Der Hauptkassier hat eine näher zu bestimmende

Caution zu leisten. Er bezieht für seine Bemühungen eine

Entschädigung von Fr. 300.
Z 14. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei

Jahre mit Wiedcrwählbarkcit, diejenige des Hauptkassiers
eine unbestimmte Zeit.

H 15. Die Hauptversammlung findet jährlich ordent-
sicher Weise zwei Mal, außerordentlicher Weise so oft statt,
als es die Umstände erfordern.

Der Besuch derselben ist für die Mitglieder obliga-
torisch. Unentschuldigte Abwesenheiten werden mit Fr. 1

gebüßt.
K 16. Sämmtliche Bau-, Kanalisations-, Einfricdungs-

und Wegarbeiten sind nach erfolgter Ausschreibung an Be-
rufslcnte, die derGesellschaft angehören, im Akkord

zu vergeben.
tz 17. Nur ganz gute und solide Arbeit darf ange-

nommcn werden.

§ 18. Jedem Hans soll ein entsprechendes Stück
Grund und Boden als Hof und Garten beigegeben werden.
Die Größe des Umschwungs richtet sich nach den Boden-
preisen.

tz 19. Sobald ein oder mehrere Häuser erstellt sind,
sollen dieselben unter die Mitglieder der Genossenschaft, die

wenigstens seit einem halben Jahre derselben angehören und
sich zur Uebernahme eines Hauses angemeldet haben, ver-
loost werden.

H 20. Kein Mitglied darf mehr denn ein Haus von
der Genossenschaft erwerben.

H 21. Die Hauptversammlung behält sich das Recht
der Hingabe vor; d. h. das relative Mehr der Anwesenden
entscheidet jeweilen, ob das Haus der durch das Loos be-

zeichneten Persönlichkeit übergeben werden soll.
H 22. Wer ein Haus von der Genossenschaft über-

nimmt, hat die ganze Kaufsumme à 6 Prozent zu verzinsen.
2 Prozent werden dem Betreffenden als Amortisation der

Kaufsumme zu gut geschrieben. Die übrigen 4 Prozent
sollen zur Verzinsung der Spareinlagen und zur Bestreitung
der Verwaltungskosten verwendet werden.

H 23. Die Genossenschaft garantirt den Einlegern
einen Jahreszins von 3^ Prozent ihrer Einlagen. Die
Verzinsung findet nach der in AH 9 und 10 hiervor ange-
gebenen Weise statt.

Z 24. Hat der Käufer durch jährliche Amortisation
in der angegebenen Weise einen Drittel der Kaufsumme ge-
tilgt, so wird das Hcimwcsen im Grundbuch auf seinen
Namen eingetragen.

Bis auf diesen Zeitpunkt besteht zwischen dem Ueber-
nehmer ein Miethsverhältniß, das durch einen gegenseitigen
Revers zwischen den Parteien festgestellt wird.

H 25. Bezahlung der Gemeinde- und Staatssteuer,

sowie des Wasscrzinscs und der Brandassekuranz liegt dem

Miether resp. Käufer ob. Ebenso hat er für einen ge-
eigneten Untermiether zu sorgen, wenn er geneigt ist, einen

solchen zu sich in's Haus zu nehmen.
Z 26. Allfällige Reparaturen sind auf Kosten des

Uebernehmcrs auszuführen.
Z 27. So lange nicht ein Drittel amortisirt ist,

bleibt das Hans Eigenthum der Genossenschaft und kann
unter Umständen an dieselbe abgegeben werden nach dem

jeweiligen Schätzungswert!;.
Z 28. Ist das Haus in aller Form einem Käufer

zugefertigt, so bleibt dasselbe als Unterpfand für den Rest
der Hypothek haften. Verzinsung und Amortisation werden
in gleicher Weise fortgesetzt bis zur gänzlichen Abzahlung.

Z 29. Der Eigenthümer eines Hauses darf die zu
Gunsten der Genossenschaft aufhaftende Hypothek zu jeder
Zeit künden und abbezahlen. Eine Anfkündung darf aber

von Seite der Genossenschaft nicht erfolgen; es sei denn,
daß eine Liquidation des vorhandenen Vermögens beschlossen
werde.

H 30. Die Genossenschaft darf unter Umständen eine

Hypothek auf ihre erstellten Häuser aufnehmen. Nur darf
dieselbe die Hälfte der Grundsteuerschatzung nicht übersteigen
und der Zins darf nicht mehr als 4 Prozent betragen.

§ 31. Auflösung der Genossenschaft und Liquidation
des Vermögens kann stattfinden, wenn zwei Drittel der

Stimmberechtigten es verlangen.
Z 32. Diese Statuten treten sofort nach Annahme

derselben durch die Hauptversammlung in Kraft.

Ausstellung der deutschen Kunstschmiede-
Arbeiten in Karlsruhe-

Im Dezember vorigen Jahres hat bekanntlich der
Badische Kunstgewerbe-Vcrein ein Preisausschreiben für
ausgeführte Kunstschmiede-Gegenstände nach allen Theilen
Deutschlands ergehen lassen. Nach der vom Zcntralvcr-
band deutscher Kunstgewerbc-Vercinc angenommenen Norm
für Preisausschreibcn war der Verein verpflichtet, die ein-
gegangenen Arbeiten öffentlich auszustellen. Da die vom
Großhcrzog als Ausstellungsraum überlassene Orangerie
den erforderlichen Platz gewährt, wurde beschlossen, mit der
Ausstellung der Konkurrenzgegenstände eine solche von Ent-
würfen, Werkzeichnungen, Aufnahmen und Publikationen zu
verbinden, soweit dieselben auf die Schmiedckunst Bezug
haben. Ueberdies wurden eine Anzahl von außer Wettbe-
Werbung stehenden modernen Schmiedearbeiten aus Privat-
besitz mit in die Ausstellung aufgenommen b chufs Vervoll-
ständigung derselben und ein Vorschlag des Bibliothekars
der großherzogl. Landes-Gcwcrbehalle, die Kunstschmiede-
Technik an der Hand einzelner, besonders zu diesem Zwecke
angefertigter Arbeitsstücke vorzuführen, wurde ebenfalls zur
Ausführung gebracht.

So ist denn eine vollständige Fachausstellung, eine

Spczial-Ausstellung der Kunstschmiede-Technik entstanden,
welche ein umfangreiches und belehrendes Bild zu geben
vermag über den dermaligen Stand der deutschen Kunst-
schmiede-Tcchnik.

Die erste Abtheilung, die ausgeführten Arbeiten um-
fassend, zählt ungefähr 60 Aussteller mit über 300 ein-
zclnen, zum Theil sehr großen und stattlichen Objekten.
Unter den größeren Gegenständen sind es Thore und Thüren,
Umfassungs-, Balkon-, Grab- und Treppengeländer, Thür-
fenster und Obcrlichtgitter, Kandelaber, Ofenschirme, Blumen-
tische, Kronleuchter, Laternen, Wandarme und Aushänge-
schilder aller Art. Von kleineren Sachen sind vertreten:
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©cßlöjfer uttb mannigfad)eê anbereê ißcfdjläg, Seud)ter,

taffeten, ©locfengügc, Simpeln, Uî)ren, Staßmen, Saminge»
rätße, ©avbcrobeßafen, Dintengeuge, 9îaucf)=, ©chreib» unb

©piclgarnituren unb oictcê Slnberc. Slujjerbetn ift eine Sin»

gaßl folcî)cr ©tücfc gur Sluêftcllung gebracht, bic für fid)
feinen fertigen ©egenftanb bitben, fonbern alê ©ingelljeiten
für größere Dinge gelten fönnen, alê ba finb : ornamentale
SSanfett, Sartufcßen, ©taêfen, Dîofetten, Blumen, ©tränße :c.,
wie bieë fa fdjon itn Slnêfchreibcn oorgefeßen roar.

Die Arbeiten oertretcn alle möglidjen ©tt)le unb Deel)»

nifen. ©om rotnanifchen unb gotßifcßen 93orbilb an haben
bie Ütenaiffance, bic ©arocî» unb Stofofogcit, ber $opf»
unb Souiê XVI. »©tßl bie ©îotioe liefern müffen für bie

mobcrnen Slrbeiten, unter benen aber aud) folciße finb, bie

ben fpe^ififd) » E)eutigcn ©ifcnfttjl gum Sluêbrucî bringen.
Stehen ben auë bem ©tücf gefcijmiebeten ©egenftänben ftnben
wir baê treiben in Sied), bie bnrd)gefd)obenen Arbeiten,
bie Stietung unb ©erfeftigung mit bem ©unb, bie Slepung,

©raointng n. 31. m. oorgefüßrt. Sieben blanfen Slrbeiten

geigen fid) abgebrannte, bemalte unb üergolbete ©egcnftäitbe.
Slrbeiten in Vluabrat» unb gladjeifen rocd)feln mit foldjen
auê Sînnb» unb gaçon=®ifen; neben bem ©ifen erscheint

auch baê Deltametall alê Slufpuß ober für ficf) gu iunft»
fachen oerarbeitet.

Dem Preisgericht mag eê nicht leidjt gcroorbcn fein,
feine ©ntfcheibung gu treffen Slngefid)tê beê oielen ©tufter»
haften unb beS ocrhaltnißmäßig wenigen oon SDtinberwer»

thigem. ©ê £)ätte offenbar and) eine größere Slngaljl oon

©elbpreifen, alê bie 4 gur ©erfügung fteßenben, anftanbê»
loê gur ©ertßeilung gebracht Werben fönnen, wie auê ben

gahlreid) gewährten PreiSbiplomen fief) fd)ließen läßt. Die
©elbpreife entfielen nad) ©erlin, fÇranffurt a. ©t., Pforg^

heim unb SJtitndjen; ©ßrenbiplome würben 19 guerfantit,
wooon 3 in tarlêruhe bleiben, bie übrigen aber nad) allen

^heilen Deutfd)lanbê roanbern.
Die auSgeftelltcn ©egenftänbe geigen ben gang bc»

beutenben gortfdjritt, ben bie beutfdje gunftfcßmiebeteihnif
ber legten 3aßrgehnte aufguweifen hat/ einen ffortfdjritt,
ber um fo auffälliger ift, alê biefe Dedpif währenb ber

erften £älfte nnfereê $ahrhunbertê gang unglaublich gu»

rücfgegangen war. £eute ift baê oerloren gegangene ©e»

biet fo giemlich gurüeferobert unb man fann wohl ohne

Uebertrcibung behaupten: ©3aê je früher gemad)t würbe,
fann f)eute wieber gemacht werben, wenn fid) nur bie Sluf»

träge unb bie Pefteller finben.

@ê würbe gu weit führen, ben einzelnen Sluêftellungê»

gegenftänbeu hier eine 93efd)reibung gu wibmen. Söir meinen,

wer fid) für bie ©ad)e intereffirt, ber betrachtet bie Stuê»

ftellung am beften mit eigenen 3lugen unb macl)t fid) baê

©ilb felbft. ©3er in ber Sluêftellung etroaê lernen fann —
unb bicê finb in erfter Steiße bie ©cßloffer, bie 3lrd)iteften

unb 20tuftcrgeid)ner —, ber follte felbftrebenb ben ©efueß

erft recht nicht oerfäumen. Denn wenn baê Unternehmen

gerabe an Denen fpurloê oorbeigeßen follte, für bic eê ge»

macht ift, fo wäre baê in ißrem eigenen Qntereffe gu be»

flogen, ©ê ift 3llleê fd)on bagewefen, ßoffen wir ûbrigcnê
baê SBefte. ©3o ein ©cßloffer, ber baê ^eug pm Sunft»

feßmieb in fieß ßat (unb eê finben fid) folcße atlerfeitê im

Sattbe, bie baê SSeftreben haben, gelegentlich auch PeffereS

alê bie gewöhnliche Sllltagêwaare p fdjaffen), wo fold) ein

©djïoffer auê eigenen ©iitteln bie Sluêftellung nießt be»

fueßen su fönnen meint, ba eröffnet fieß für unfere ©ewerbe»

oereine ein ©ebiet gur Unterftüßung unb Slnregnng ißrer

SDtitglieber. „
Slucß für bie ©ewerbeleßrer beê Sanbeê burfte eê

feine oerlorene Steife fein, wenn fie baê ©ebotene ißrem

©tubium_untergießen wollten.

Derfcfytefcmes.

(ginßeimifcfjeä ©etuerbe. ©3ir trafen biefer Dage beim
©lafe S3iev mit einem £>afnermeifter sufammen — gur Stedjt»
fevtigung ©eiber nießt etwa am ©ormittag, aueß tiicßt am Stacß»

mittag, fonbern Slbenbê naeß bem Siacßteffen —, ber unê ffol»
genbeê über bie Seiben unb jfreuben feineê ©tanbeê mittßeilte.
©r foil in eine im ©au begriffene SSiUa im Saufe biefeê ©pät=
ßerbfteS 6, oielleicßt aueß 7 Äacßelöfen liefern im SBertße Don

girfa 200 ffr. per ©tücf. 9Jian oerlangt folibe Slrbeit, üerlangt
(einerlei unfourante fformen, woßl aber rnaeßt man für alle 6

refp. 7 genaue, gleicße SSorfdßriften punfto ffarbe. prompte 3aß=
lung ift uitferem SJianne sum SSorauê gefießert.

©r feßreibt an feinen biSßerigen Dfenlieferanten refp. Dfen=
fabrifanten in ber ©eßweis, ber ißm aueß prompt briefließ eine

entfprecßenbe SJiufterfacßel gu fenben oerfprießt. Da biefe aber
immer nidjt eintreffen will, unfer §afner bie ©aeße aber nießt
auf bie lange 33anf feßieben barf, wenn ißm baê ©efcßaft nießt
entaeßen foil, nimmt er ginn eibgenöffifeßen Detegrapßen feine
guflucßt unb erßält benn aueß prompt bie Slntwort, baß bie

angefertigte Probefacßel nießt gelungen fei unb man baßer
oon weitem SSerfucßen Umgang genommen ßabe, b. ß. einen bieê=

besügließen Sluftrag nießt auäfüßren fönne. Unterbeffen finb
natürlich einige SBocßen baßin gegangen, unfer fjafner ßat stoar
noeß oerfeßiebene Slnfragen ba unb bort gemaeßt, oßne ©rfolg
unb war feßließtieß genötßigt, bie 83efteUung in'ê Sluêlanb gu
geben, natürlich in'ê Sanb, wo man naeß Doppetfronen reeßnet.

St.

Söo fehlte? §err ffabritant SBallß in ©cßönenwertß
ßat in feinem Doaft am Slarauer (fugenbfeft einen îeineêwegê
erfreuließen SSergleicß gttaifeßen bem gewerbltcßen unb inbuftrietfen
Seben biefer ©tabt oon einft unb jeßt gesogen. Daê Urtßeil
mag etwaê ßart fein; aber eê ift unbeftritten waßr! Die Ur*
faeßen, baß eê fo gefommen, baß einft fo blüßenbe ©ewerbe,
welcße ber ©tabt Slarau SBeltrußm erworben, oerfeßwunben finb,
ober nur noeß ein gang tefeßeibeneS Dafein füßren, finb gar
nießt feßwer sn erfennen. @ie liegen in ber gänglicf) unrichtigen
©tellung, welcße unfer Sanb feit (faßrgeßnten gegenüber ber

^anbelêpolitif ber Sfacßbarftaaten in ^oHfaeßen eingenommen
ßat. Die oerfeßrte feßweigerifeße Botlpolitif ßat eine fReiße oon
einft btüßenbcn ©ewerben ruinirt. Die Slarauer SDfefferfcßmiebe
waren einft über bie Sanbeêmarfen hinauê bureß ißre oorgüg»
ließen ffabrifate beîannt. SBaê ift ßeute noeß öom alten ©lans
übrig geblieben? Die ^ßrobuftion ber feßweigerifeßen SReffer»
feßmiebe ßat fieß in ben leßten (faßren außerorbrntlicß oermin*
bert, ßauptfäeßlicß in ffolge ber beutfeßen Äonturrens, welcße su
waßreit ©pottpreifen arbeitet unb unfer Sanb mit billiger SBaare
überfeßwemmt. Die Septere ift meiftenê ffabri(=@rgeugniß unb
finbet fieß in allen SDtagaginen, ©ifenwaarenßanblungen unb
Sasarê sunt ©erfauf. Die Äonfurrens in Dafdßenmeffern, 33e=

fteefen tc. ift für unê gerabesu unmöglich, unb wäre ßier bie

eingige Ipülfe eine fräftige Bolterßößung.
SBaê bie ©locfengießerei betrifft, fo ift bie $onfurreng

bebeutenb gewaeßfen. ©ine Sluäfußr, ßauptfähließ naeß Dcutfcß*
lanb, fann beê ßoßen 3olk3 toegen oßne Sfacßtßeil faft un-
mögließ ftattfinben. Daê IRoßprobuft, b. ß. Äupfer, ift im ©reife
aufcrorbentlidj gefallen, beägteießen aber aueß ber ©erfaufêpreiê
ber fertigen ©robufte.

©ei ber ßinngießerei ift in ber gangen ©djweig ein 9tüef=

gang fonftatirt. Die ©cßulb liegt an ber auêwârtigen Äonfur=
reng. ©cßon tängft finb alle ©ewerbetreibenben im ^innfaeß
einig, baß biefe, gumal bie beutfeße, eine gefäßrlicße fei, unb

gwar ber oft rätßfelßaft billigen ©reife wegen. Der beutfeße
Sieferant ßat ein grofjeê Slbfapgebiet, gang Deutfcßlanb ift fein
unbegrengteê Dperationêfelb ; für ein foldjeê ©ebiet fann in
großem uRafftabe fabrigirt werben. Slucß ift bie ©eßweig alê
unmittelbar angrengenber ©taat unb oermöge ber für bic Deutfeßen
nießt ungünftigen Solloerßältniffe ein reeßt beßaglicßer DummeU
ptap unb wirb benn wirftieß aueß oon Steifenben überfeßwemmt,
welcße oft gu waßren ©eßleuberpreifen oerfaufen. Da braueßt
man fieß über ben Stüdgang ber ^inngie^erei nießt gu wunbern.
Slber aueß bei anbern, bem Stiebergang entgegeneilenben ®e»
Werben ertönt überall baê gleicße Sieb ber Unterbrücfung bureß
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Schlösser und mannigfaches anderes Beschlag, Leuchter,
Kasseten, Glockenzügc, Ampeln, Uhren, Rahmen, Kaminge-
räthe, Gardcrobehaken, Tintcnzeuge, Rauch-, Schreib- und

Spiclgarnituren und vieles Andere. Außerdem ist eine An-
zahl solcher Stücke zur Ausstellung gebracht, die für sich

keinen fertigen Gegenstand bilden, sondern als Einzelheiten
für größere Dinge gelten können, als da sind: ornamentale
Ranken, Kartuschen, Masken, Rosetten, Blumen, Sträuße:c.,
wie dies ja schon im Ausschreiben vorgesehen war.

Die Arbeiten vertreten alle möglichen Style und Tech-
niken. Vom romanischen und gothischen Vorbild an haben
die Renaissance, die Barock- und Rokokozcit, der Zopf-
und Louis XVI.-Styl die Motive liefern müssen für die

modernen Arbeiten, unter denen aber auch solche sind, die

den spezifisch-heutigen Eisenstyl zum Ausdruck bringen.
Neben den aus dem Stück geschmiedeten Gegenständen finden
wir das Treiben in Blech, die durchgeschobenen Arbeiten,
die Nietung und Verfestigung mit dem Bund, die Aetzung,

Gravirung u. A. m. vorgeführt. Neben blanken Arbeiten
zeigen sich abgebrannte, bemalte und vergoldete Gegenstände.
Arbeiten in Quadrat- und Flacheisen wechseln mit solchen

aus Rund- und Fa^on-Eisen; neben dem Eisen erscheint

auch das Deltametall als Aufputz oder für sich zu Kunst-
fachen verarbeitet.

Dem Preisgericht mag es nicht leicht geworden sein,

seine Entscheidung zu treffen Angesichts des vielen Muster-
haften und des vcrhältnißmäßig wenigen von Minderwer-
thigem. Es hätte offenbar auch eine größere Anzahl von
Geldpreisen, als die 4 zur Verfügung stehenden, anstands-
los zur Vertheilung gebracht werden können, wie aus den

zahlreich gewährten Preisdiplomen sich schließen läßt. Die
Geldpreise entfielen nach Berlin, Frankfurt a. M., Pforz-
heim und München; Ehrendiplome wurden 19 zuerkannt,

wovon 3 in Karlsruhe bleiben, die übrigen aber nach allen

Theilen Deutschlands wandern.
Die ausgestellten Gegenstände zeigen den ganz be-

deutenden Fortschritt, den die deutsche Kunstschmiedetechnik

der letzten Jahrzehnte auszuweisen hat, einen Fortschritt,
der um so auffälliger ist, als diese Technik während der

ersten Hälfte unseres Jahrhunderts ganz unglaublich zu-
rückgegangen war. Heute ist das verloren gegangene Ge-

biet so ziemlich zurückerobert und man kann wohl ohne

Uebertreibung behaupten: Was je früher gemacht wurde,
kann heute wieder gemacht werden, wenn sich nur die Auf-
träge und die Besteller finden.

Es würde zu weit führen, den einzelnen Ausstellungs-

gegcnständen hier eine Beschreibung zu widmen. Wir meinen,

wer sich für die Sache intcressirt, der betrachtet die Aus-

stellung am besten mit eigenen Augen und macht sich das

Bild selbst. Wer in der Ausstellung etwas lernen kaun —
und dies sind in erster Reihe die Schlosser, die Architekten

und Musterzeichner —, der sollte selbstredend den Besuch

erst recht nicht versäumen. Denn wenn das Unternehmen

gerade an Denen spurlos vorbeigehen sollte, für die es ge-

macht ist, so wäre das in ihrem eigenen Interesse zu be-

klagen. Es ist Alles schon dagewesen, hoffen wir übrigens
das Beste. Wo ein Schlosser, der das Zeug zum Kunst-

schmied in sich hat (und es finden sich solche allerseits im

Lande, die das Bestreben haben, gelegentlich auch Besseres

als die gewöhnliche Alltagswaare zu schaffen), wo solch ein

Schlosser aus eigenen Mitteln die Ausstellung nicht be-

suchen zu können meint, da eröffnet sich für unsere Gewerbe-

vereine ein Gebiet zur Unterstützung und Anregung ihrer

Mitglieder.
Auch für die Gewerbelehrer des Landes durfte es

keine verlorene Reise sein, wenn sie das Gebotene ihrem

Studium unterziehen wollten.

Verschiedenes.

Einheimisches Gewerbe. Wir trafen dieser Tage beim
Glase Bier mit einem Hafnermeister zusammen — zur Recht-
fertigung Beider nicht etwa am Vormittag, auch nicht am Nach-
mittag, sondern Abends nach dem Nachtessen —, der uns Fol-
gendes über die Leiden und Freuden seines Standes mittheilte.
Er soll in eine im Bau begriffene Villa im Laufe dieses Spät-
herbstes 6, vielleicht auch 7 Kachelöfen liefern im Werthe von
zirka 29O Fr. per Stück. Man verlangt solide Arbeit, verlangt
keinerlei unkourante Formen, wohl aber macht man für alle 6

resp. 7 genaue, gleiche Vorschriften punkto Farbe. Prompte Zah-
lung ist unserem Manne zum Voraus gesichert.

Er schreibt an seinen bisherigen Ofenlieferanten resp. Ofen-
fabrikanten in der Schweiz, der ihm auch prompt brieflich eine

entsprechende Musterkachel zu senden verspricht. Da diese aber
immer nicht eintreffen will, unser Hafner die Sache aber nicht
auf die lange Bank schieben darf, wenn ihm das Geschäft nicht
entgehen soll, nimmt er zum eidgenössischen Telegraphen seine
Zuflucht und erhält denn auch prompt die Antwort, daß die

angefertigte Probekachel nicht gelungen sei und man daher
von weitern Versuchen Umgang genommen habe, d. h. einen dies-
bezüglichen Auftrag nicht ausführen könne. Unterdessen sind
natürlich einige Wochen dahin gegangen, unser Hafner hat zwar
noch verschiedene Anfragen da und dort gemacht, ohne Erfolg
und war schließlich genöthigt, die Bestellung in's Ausland zu
geben, natürlich in's Land, wo man nach Doppelkronen rechnet.

8t.
Wo fehlt s? Herr Fabrikant Bally in Schönenwerth

hat in seinem Toast am Aarauer Jugendfest einen keineswegs
erfreulichen Vergleich zwischen dem gewerblichen und industriellen
Leben dieser Stadt von einst und jetzt gezogen. Das Urtheil
mag etwas hart sein; aber es ist unbestritten wahr! Die Ur-
fachen, daß es so gekommen, daß einst so blühende Gewerbe,
welche der Stadt Aarau Weltruhm erworben, verschwunden sind,
oder nur noch ein ganz bescheidenes Dasein führen, sind gar
nicht schwer zu erkennen. Sie liegen in der gänzlich unrichtigen
Stellung, welche unser Land seit Jahrzehnten gegenüber der

Handelspolitik der Nachbarstaaten in Zollsachen eingenommen
hat. Die verkehrte schweizerische Zollpolitik hat eine Reihe von
einst blühenden Gewerben ruinirt. Die Aarauer Messerschmiede
waren einst über die Landesmarken hinaus durch ihre vorzüg-
lichen Fabrikate bekannt. Was ist heute noch vom alten Glanz
übrig geblieben? Die Produktion der schweizerischen Messer-
schmiede hat sich in den letzten Jahren außerordentlich vermin-
dert, hauptsächlich in Folge der deutschen Konkurrenz, welche zu
wahren Spottpreisen arbeitet und unser Land mit billiger Waare
überschwemmt. Die Letztere ist meistens Fabrik-Erzeugniß und
findet sich in allen Magazinen, Eisenwaarenhandlungen und
Bazars zum Verkauf. Die Konkurrenz in Taschenmessern, Be-
stecken :c. ist für uns geradezu unmöglich, und wäre hier die

einzige Hülfe eine kräftige Zollerhöhung.
Was die Glockengießerei betrifft, so ist die Konkurrenz

bedeutend gewachsen. Eine Ausfuhr, hauptsächlich nach Deutsch-
land, kann des hohen Zolles wegen ohne Nachtheil fast un-
möglich stattfinden. Das Rohprodukt, d- h. Kupfer, ist im Preise
außerordentlich gefallen, desgleichen aber auch der Verkaufspreis
der fertigen Produkte.

Bei der Zinngießerei ist in der ganzen Schweiz ein Rück-

gang konstatirt. Die Schuld liegt an der auswärtigen Konkur-
renz. Schon längst sind alle Gewerbetreibenden im Zinnfach
einig, daß diese, zumal die deutsche, eine gefährliche sei, und

zwar der oft räthselhaft billigen Preise wegen. Der deutsche

Lieferant hat ein großes Absatzgebiet, ganz Deutschland ist sein
unbegrenztes Operationsfeld; für ein solches Gebiet kann in
großem Maßstabe fabrizirt werden. Auch ist die Schweiz als
unmittelbar angrenzender Staat und vermöge der für die Deutschen
nicht ungünstigen Zollverhältnisse ein recht behaglicher Tummel-
platz und wird denn wirklich auch von Reisenden überschwemmt,
welche oft zu wahren Schleuderpreisen verkaufen. Da braucht
man sich über den Rückgang der Zinngießerei nicht zu wundern.
Aber auch bei andern, dem Niedergang entgegeneilenden Ge-
werben ertönt überall das gleiche Lied der Unterdrückung durch
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